
 

Behinderungsausgleich durch 
digitale Hörgeräteversorgung   

� Zwar erfüllt die Krankenkasse ihre Leistungspflicht 

grundsätzlich bereits mit dem Festbetrag; eine 
darüber hinausgehende Versorgung mit digitalen 
Hörhilfen ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn nur 

dadurch der erforderliche Behinderungsausgleich zu 
erzielen ist. 
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